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tes, gen Ges {Z Je tiefer cht hre
weiterten Raumes bewußt wird, Je sicherer _S1Ee aus derganzen Wirk-

eit des Seins un Lebens aufkeimt, Eesto reiner un unscheinbarer
wird auch 11 Alltag die ganze Wahrheit bezeugen, die aus 1Ott ist

Zur Lage des freien Schulwesens
Von AUL

Die Unterscheidung zwischen €öffentlichenun:privaten Schulen reicht
ınderGeschichte des Schulwesens och NC sehr. lange zurück. Bis ZUr

Aufklärunghatte das irchliche W1€e as städtische Schulwesen durchaus
öffentlichenCharakter Erst mit dem beherrschenden Auftreten des

Staates i der Organisation der Schule, also etwa seit Beginn des Jahr-
hunderts, wurde der Begriff der öffentlichen Schule scharf Mit
der Ausbildung solcher Schulen verband sich vVon Anfang das Streben
‚ nach einem staatlichen Schulmonopol, Wäas naturgemäß die Bevorrech-
tung der öffentlichen Schulen ebenso förderte WI1e die Nachordnung der

sogenannten Privatschulen. Sätze WI1e€e der es eil Titel des
Preußischen Allgemeinen Landrechts Von 1794 „Schulen sind.Ver-
nstaltungen des Staates“ spiegeln dieseTendenz deutlich wider..
Es wäre jedoch falsch, 1 diesemGrundsatz die Vollendung staat-

lichen Schulmonopols,.etwa eines Monopols der Schulgründung durch
denaat, sehen wollen. Die genannteNVOrSCHTALT, die allerdings ın
en schulpolitischen Kämpfenvielfach mißdeutet un: mißbraucht wurde,

will ı wesentlichen nichts anderes besagen, als daß dem aat, un ihm
allein(insbesondere nicht der irche), jenes echt der Genehmigung, Be«-
aufsichtigung undLeitung aller Schulen zusteht, das verwaltungsrecht-

lich unter dem BegriffSchulaufsicht zusammengefaßt wird!. Das gEe-
eine Landrecht kennt denn auch sowohl VOonNn Privaten unterhaltene
Schulen WI1e Schulen onKorporationen, Stiftungen USW. Ebensowenig
1StdasAllgemeineandre eın Hindernis gewesch für die Ausbildung

nes reichgegliederten Schulwesens der Städte. eil II Titel des
Allgemeinen Landrechts unterwir{ft die sogenannten „Privaterziehungs-"

die„Pensionsanstalten“der Genehmigungspflicht. Aufdieser Vor-
ft beruht bis eute cie Praxisder Unterrichtsverwaltung i Preußen

und se1inen Nachfolgeländern.
Unter den Begriff „Privaterziehungsanstalten“wurden ] G Laufe der

Zeitsehr verschiedene rien vonSchulen, Internaten UuUSW. enNn-

gefaßt. Eın Überblick über den an wirdzunächst einigenterschei-
dungen treffen en

Hierüber unterrichtet grundlegend Anschütz,Verfassungsurkunde für den
Preußischen Staat, Berlin 1912, Seite 413
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Hinsichtlich des Schulträgers gibt eé von Einzelpersonen g ragene
Schulen und Privatschulen 1ın der and von Körperschaften (z Ver-
eınen, Stiftuhgen‚ Ordensgemeinschaften; aber auch von Körpersqhaften_öffentlichen echts, WI1e Kirchengemeinden) “.

Wirtschaftlich gesehen stehen Schulen, die den Charakter VO  S priıvaten,
erwerbswirtschaftlich geführten Unternehmungen aben, solchenPrivat-
chulen gegenüber, die aut gemeinnütziger Grundlage arbeiten.

Was den Schultyp angeht, unterscheiden WI1TLr mi1t Artikel 147 Abs
der W eimarer KReichsverfassung die prıvaten Schulen, die als Ersatz
für öffentliche Schulen ätig SiNd, private Gymnaslıen oder ittel-
schulen, VO.  ; denjenigen, el denen das nicht der all 1StT, B Berlitz-schools, Musikschulen, Tanzschulen

Als besonders wesentliche Iypen privater Schulen selen fo1gende g-
nann Die Vorbereitungsanstalten (regelmäßig erwerbswirtschaftlich
tatıg); die großen Privatschulen 1ın den ädten, vor em die privaten
ädchenschulen bekenntnismäßiger Präagung; die Rektoratsschulen ın
den Kleinstädten un! auf dem an  € die m1t nNnierna verbundenen
Schulen  9 ‘\Landsch’ulheime (Wickersdorf); Heimschulen un ähnliche An-
stalten (College-Typ); Versut3hss‘chulen; Minderhe_itsschulen; Werk-SCANAItenNn

Als Gründe fUr die Einrichtung private Schulen ergeben sich 1ın der
auptsache: einmal das Eıntreten für enlende öffentliche Initiatıve be1l
gewissen erzieherischen Bedürfifnissen (Krüppelschulen, Waisenhausschu-
len, Versuchsschulen, Internatsschulen, Rektoratsschulen, ın historischer
Sicht das höhere Mädchenschulwesen 1mM ganzZzel. ast das gesamte 1um-
natsbedürinis WIrd UTr«cC prıvate Einrichtungen befriedigt); ann das
Verlangen ach bekenntnismäßiger oder weltanschaulicher Ausprägung
der Schule (Ordensschulen, Schulen der errnhuter un Diakonissen,
Anthroposophenschulen, Waldor{fischulen USW.); endlich estimmte SoN-
derbelange wWw1e bel den bekenntnismäßigen und ölkischen Minderheits-
schulen, den euts  en Auslandsschulen

Fur jeden, der 1Ne auch 1U  — oberflächliche Kenntnis VO: deutéä1en Schulwesen
hat, spricht die Aufzählung des Bestandes Privatschulen eine deutliche
Sprache In der Entwicklung der höheren Mädchenbildung WäarL die der Privat-
schule grundlegend und der bedeutenden e1ISTUN: der Städte autf diesem ebiet
gleichwertig Was die Tätigkeit der privaten Internate fr die Schulbildung der
Landjugend, die eranifuhrun die Lehrerbildung, für die Unterbringung der
Flüchtlingskinder edeutet, 1StT aum überschätzen Privatschulen w1e di eut-
schen und dänischen Minderheitsschulen 1ın Nordschlesw1g sind eın interessantes
elspie. aIür, w1e selbst der aa unter Umständen seine eigenen 1ele ber den
Weg der Privatschule verwirklicht.

Vgl das Rechtsgutachten VO.  } rof Günther, olstein, „Können Religions-
gesellschaften als Körperschaften des öffentlichen echts Unterhaltsträger TUr
private Schulen selın?** Das Gutachten bejaht 1ese Frage. Im übrigen begründen
auch andere Körperschaften des öffentlichen Rechts qgls die Kirche ZABN  — Verwirk-
lichung ihrer öffentlichen uifgaben gelegentlich private Einrichtungen, die
Kommunen.



N1 wenl bedeutsam 1sSt ung der . privaten Schulen undInternate
ınsozialer Hinsicht. Krüppelschulen verschiedener Art stehen1erneben Erziehungs-
anstalten für Waisen und gefährdete Jugendliche. Wichern und das au Haus,
Bethel und seine Anstalten sejlen 1er NUur als Stichwortfte für 1E biıs eute urch-
geführte Tradition genannt

a7zu och en lick dıie geschichtliche Vergangenheıit Was etwa die Herrn-
huter-Schulen edeuten, 1St der Geschichte des deutschen Geistes der e1t Vor

und ach oethe nachzulesen das Wiıirken der Jesultengymnasıen und der Gym-
nasıen der enediktiner ın Deutschland und Österreich gehört der Geschichte der
‚europäischen Bildung Von welcher elte 098218  5 auch die ache betrachtet, überall
zeigt sichdas ild ungemein tarken erzieherischen Aktivıtäat, immer

Das 1st auchwiederholten Wellen das bahnbrechenden Pionierarbeit.
jungster eit keineswegs anders geworden. Namen WI1IC Wickersdorftd, ermann-

Lietz-Schule, Odenwaldschule, Gymnasıum Lietzensee, Laacher Heimschule
Ssind überall bekannt.

Eine systematische un vollständige Statistik des derzeitigen Be-
standes Privatschulen besteht och nicht Die Aufstellung sSo1-
chen Statistik 1st UrCcC die Aufteilung des früheren Reichsgebietes
Zonen un Länder erhebBlich erschwert“® Folgende Angaben 1er
gemacht wen1ıgstens eiIN1ISE Anhaltspunkte für die Größenordnungen

die sich handelt geben un eiwa cA1usse auf den (Gesamt-
bestand ermöglichen Im ahrgang 936/37 des ahrbuches der Lehrer
der höheren Schulen (Kunze-Kalender) SiNd fUr das Reichsgebiet 43 De-
re prıvate höhere Knabenschulen aufgewlesen (davon Ord-
rhein-Westfalen). Ebenda Sind IUr Preußen 151 berechtigte private
höhere Lehranstalten fÜür ädchen aufgeführt (davon 81 Nordrhein-
Westfalen) ach der amtlichen Schulstatistik des Reichsminister1i1ums
des Innern für 931/32 wurden Preußen die ffentlichen höheren
Mädchenschulen VOoNn 119 837 Schülerinnen besucht demgegenüber be-
trug die Besuchsziffer der priıvaten höheren Schulen {Ur Mädchen Q()9

Ende der ZWaNZzıger Te besuchten ach den Statistiken dieser Ze1t
Preußen etwa 30 0/9 er chülerinnen höherer ehranstalten Priıvat-

schulen Für die katholischen Schülerinnen betrug die entsprechende
Zahl 66 0/9.

Im Driıtten elCl wurde das private chulwesen se1t 19335 wachsen-
dem Maße und uletzt vollständig unterdrückt Mit besonderer Schärife
richteten sich die Maßnahmen des Staates und der Parteı die be-
kenntnismäßig oder weltanschaulic geprägten Privatschulen Den VO

Nationalsozialısmus beseiti  en prıvaten Schulen wurde durchweg ein

Wiedergutmachungsanspruch bzw der nNSpruc. autf Wiedereinrichtung
der Schule eingeräumt Die Hoffnungen des Privatschulwesens auftf staat-

Fur die Vergangenheit geben Überblick a) Der „Führer Uurc! das freie
(prıvate) Unterrichts- und Erziehungswesen Deutschlands“ herausgegeben VO.

Reichsverband deutscher freler (privater) Unterrichts- und Erziehungsanstalten
Lichius, Handbuch der privaten katholischen Schulen und Internate eutsch-

ands, Düsseldor{if 1929 Das Jahrbuch der Lehrer der hoheren Schulen (Kunze-
Kalender).
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liches E tgeg
maßen enttäuscht*

Man sollte erwarten, daß be1l dieser Sachlage e1INe der Bedeutung
un Vielgestaltigkeit des Privatschulwesens entsprechende: Rechtsord-
Nung gäbe Diıies ist jedoch nıcht der all Die Schulgesetzgebung ist der
Entwicklung un dem ufstieg des Privatschulwesens N1IC geiolgt, viel-
mehr Sind diese Schulen och ı1 völlig veralteten und unzureichen-
den echtsvorschriften unterworien.

Die Preußische Verfassung VO 31 18350 verkündet ZWaT nach dem Muster der
Belgischen Verfassung Art. 1NE begrenzte Unterrichtsfreiheit, die Vorschrift
1e jedo dauernd suspendiert und ist niıemals Taetretien.: ATT. 14 der
Weimarer Verfassung brachte einige wesentliche Grundsätze, insbesondere‘ eiNe
Unftferscheidung der Privatschulen nach solchen, die als Ersatz für offentliche Schulen
die Stelle nNne Offentlichen ule vertreten und solchen, bei denen das icht der
all ISt Ferner begründete der Art. 147 unter bestimmten Voraussetzungen CI
Rechtsanspruch auf Genehmigung Privatschule. rundsätze des Art. 47
der Reichsverfassung blieben jedo ohne die notwendige durchgreifende Wirkung
auft die Verwaltungspraxis. 1ne Vereinbarung der Unterrichtsverwaltungen er
Länder Der die Dur:  ührung desArt 147 Abs der Reichsverfassung VO

1928 (Reichsministerialblatt 1928 531 und VO 1930 Min Bl 1930
500 fand den meısten Ländern,:VO  - em Preußen, keine Durchführung.

Die Praxis egnuügte sich mit den Vorschriften der Preußischen Kabinettsorder
18334 (GS 139) und der Preußischen StaatsministerlilalinstruktionN  —

Ausführung dieser Kabinettsorder VO.: 1339 el Verordnungen en auf
dem reußischen Allgemeinen Landrecht VON 1794 el tragen urch und durch
polizeistaatlichen harakter, beide SsStammen aus Zeit, die ein privates
Schulwesen VO  ® der Art und Difrferenzierung des eutigenüberhaup icht kannte
Jegliche Verwaltungskontrolle € WI1e überhaupt jegliche rechtsstaatliche AA
gestaltung Mit Recht stellt er Walter ellineck 6 LEST,; daß die Verordnungen 1ın
keiner Weise äauf der Höhe der Z eit stehen 7 Die Rechtsgrundlage - dieser Ver-
ordnungen selbst ist durchaus brüchig, die Geltung der Einzelvorschriften den

Proviınzen bestritten Die für die Praxis wesentlichen Vors  TıLien über
die Prüfung er Bedür{ifnisfifrage bel Genehmigung Privatschule er.ma_ngelnder gesetzlichen Grundlage ®

Eine befriedigende egelung der Privatschulgesetzgebung mMuUu. Von
Grund auf DE  Ca hbauen. In mancher Hinsicht haben die erwähnten Länder-
vereinbarungen Art 147 Abs derWeimarer Verfassung gute VOr=-
arbeit geleistet. Sie enthalten Zi. die Forderung- verwaltungs-
gerichtlichen. Kontrolle, die Anerkennung Rechtsanspruchs auı Ge-
nehmigung VO  m Privatschulen bel Vorliegen estimmterVoraussetzungen,
brauchbare Richtlinien hinsichtlich derAnforderungen die Gleich-

eute (Schuljahr bestehen ın Nordrhein-Westfalen katholische
private höhere Mädchenschulen und katholische prıvate Mittelschulen. Diese
Anstalten werden VO  } etiwa 000 Schülerinnen besucht. Außerdem bestehen
Nordrhein-Westfalen berechtigte private katholische höhere Lehranstalten für
naben

un Vgl azu TeU. OM  C VO: 1927, Preuß Verwaltungsblatt, 49, 449 f
Ö  6 Verwaltungsrecht, Berlin 1923, 503

So auch en  e, Gegenwartsprobleme des Schulrechts Recht und Staat
e uen Deutschlan: 436; 1929

Vgl dazu Lande, Preußisches Berlın 1933, 1007
Vgl azu esthoff 111: Verfassungsrecht der Deutschen ule, Düsseldorf 1932,
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e1lt eformdes 1V:  Q schulre muß jedo tiefer greifen un VO  (

den bedeutenden Unterschiedenzwischen den verschiedenen Kategorien
der Privatschulen ausgehen bei Revision der grundlegenden Be-
griffe selbst ansetzen.
Die Unterscheidung des Art 147 der W eıiımarer Verfassung zwıischen

Privatschulen die ffentliche Schulen ersetzen un olchen Privatschulen,
die 1es nicht tun, hat ruchtbaren Ansatzpunkt ges  alfen. Die

_Rechtssprechung hat 1er angeknüpft und klar herausgestellt, daß die als
Ersatz IUr öffentliche Schulen dienenden Privatschulen öffentlichen

Interesse Unterricht erteilen un daß ihre Tätigkeit den Charakter des
öffentlichen Unterrichts trägt Diese rundsätze W Ee1lsen den Weg, autf
dem welıter fortgeschritten werden MUu. Walterande, der ekannte fuh=-
rende Schulrechtler der Zeıit der W eimarer epublik, hat SE1INeTr

Schrift „Höhere Schule un:! Reichsvolksschulgesetz“ ** ber die maß-
gebende Entwicklung qauf dem Privatschulgebiet aufschlußreiche AS-
führungen gemacht, die 1er wiedergegeben

Lande spricht VO  } einer„immer deutlicher werdenden allmählichen Differen-
zierung innerhalb der Masse der Privatschulen, der Heraushebung ruppe
VO:  - Privatschulen und ihrer Privilegierung eiNner Reihe VO:  } Beziehungen derart,
daß S1e schon jetzt - WenNn Nan sich icht auf das Formale beschränkt, sondern
die ache ansıeht als „halböffentliche‘‘ höhere Schulen oder Sähnlich bezeichnet
werden dürfen Diese privaten höheren Schulen erhalten unter estimmten Voraus-
setzungen die „Anerkennung“‘ als höhere Schulen eines bestimmten u1Lyps IS
werden ihlnen Studienreferendare ZU  H— Ausbildung überwiesen und Studien-
assessoren S1e parı MI1 den Ööffentlichen Schulen beurlaubt. Sıe ernalten
unter W: Umständen das Recht, Reifeprüfung und Schlußprüfung der
ule selbst abzuhalten, unterstehen der Aufsicht icht der Regilerung, sondern des
Provinzialschulkollegiums. Sie werden el. sonstiger Beziehungen dem
Organismus der höheren Schulen eingegliedert, kurz, S1Ee‚ sind der ache nach oll-
berechtigtie höhere Schulen, VONn den öffentlichen höheren Schulen Grunde iel

privaterweniger geschieden als von der NMasse der Privatschulen engeren Sinne,
Erwerbsunternehmungen, +Fressen, Vorbereitungsanstalten USW."

Es ist Au{igabe der Privatschulgesetzgebung, diesem Sachverhalt Rech-
NunNng tragen.
Die ünftige Regelung annn elauch der wirtschaftlichen elite
der ra  e nıcht vorbeigehen.Wir en gesehen, daß das Privatschul-

gemeinnützigarbeitenden weilg aut der un elNCc

Gruppe von erwerbswirtschaftlich eingestellten Unternehmungen aut
der anderen e1lte zerfällt Dies ist auch rechtlich würdigen. Die WwI1rt-
schaftliche Lage der gemeinnützıgen Privatschulen, WI1e auch die jeder
staatlichender städtischen ule ist ı dem Sinneungesichert, daß der
Schulbetrieb selbst notwendig mit Defzit arbeitet Kısist bekannt, daß
das heutfige ulge NUr e1il der notwendigen Ausgaben der
Schulanstalten deckt Bel öffentlichen höheren Schulen werden 1B8% gut

0/9 nach (der Reichsschulstatistik Von 1936 34, 0/0) der usgaben LE
Schulgeld:aufgebracht; bei den öffentlichen mittleren Schulen lautet die

Vegl. Preuß OVG v 1928 er 1929
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entsprechende Anteilziffer 82,69/0 un beien öffentlichenFachschul
‚2.:9% Die Folge davon 1ST, daß der aa für jeden Besucher der

oflfentlichen Schulen jährlich bedeutenden Betrag USsSetzt Bei den
Offentlichen höheren Schulen handelte sich ach der Reichs  ulstatistik
VOo  ®] 1936 Schüler Jahrlich 349 bei den öffentlichen Mittel-
chulen 165 38 ewWw1 arbeıten manche Privatschulen illiger
weıl S1IC, sSoOWwelt Ordensleute als Lehrkräfte atl. sind NAIC gleichem
Maße persönliche Lasten auIizubringen en WI1C die öffentlichen Schu-
len och haben die Ordensgemeinschaften uch für die Ordensleute die
osten der Ausbildung, der Fortbildung un des Unterhalts der
Alters- un! Invaliditätsversorgung aufzubringen uberdem War der
Ordenseintrit un das Studium VO  w Ordensleuten Driıitten eliCl
gur WI1E unmöglı gemacht und deshalb bes  äftigen die Schulen der
Ordensgemeinscha{fiten eute welt höherem Maßße alsIrüher we
Lehrkräifte, TUr die die gleiche Besoldung WIE öffentlichen Schulen un
C1Ne NS!  CNE Versorgung sichergeste werden INUSSenN

Die als Ersatz für offentliche Schulen arbeitenden Privatschulen die-
Nnen WI1E WIL gesehen en dem öffentlichen SchulungsbedürifnI1s
Sie ertelilen öffentlichen Interesse Unterricht Das begründet
Anspruch auf Ng!  eEnNe Beteiligung der Privatschulen den Mıt-
teln die für die öffentlichen Schulbedürinisse VO aa un! den Kom-
un bereitzustellen SIN Eıiıne Beteiligung der Privatschulen diesen
Miıtteln WwIrd außerdem gerechtfertigt 115e die finanzielle Entlastung,
die aa un:! Kommunen durch das irken dieser Schulen un ihrer
Internate erfahren Eın ungefährer Maßltstab für das AÄAusmaß dieser Eint-
lastung ann AauUuSs den oben angegebenen Zahlen ber die Zuschuß-
bedürftigkeit DI’O KopfI der Schüler den verschiedenen chularten ent-
LOINLINMNEN werden.

Esverdient besonders hervorgehoben werden WI1EC STAr die sSozlal
überaus wichtige Sicherstellung der Lehrkräfte den Privatschulen VO  5

diesen finanziellen Fragen abhängt DiIie Versorgung der Lehrkräfite 1st
zweiıfellos ebenso schwlier1g WI1eEe lebenswichtig fÜür alle Beteiligten Die
Schwierigkeit der aC erg1ibt sich hne welteres WEeNn MNa  } sıch klar
MaC daß die Sozlalversicherung uch bel UÜberversicherung icht
die Möglichkeit g1ibt e1INe den Ruhegehältern der Lehrer öffentlichen
Schulen entsprechende Versorgung üinanzleren daß welter die 1Le=
bensversicherung untier den eutigen Verhältnissen ernstlich NAEe mehr
als C1Ne wirkliche icherung angesehen werden annn em WwIird die

Kentenversicherung ohnehin VON den Lebensversicherungsanstalten 1Ur

ungern un daher wohl regelmäßig mi1t verteuerten Prämilen durch-
geführt ZiUT Fınanzlerung der Beamtenpension gleichkommenden
Ruhegehalts MUuU erfahrungsgemäß inNe Tamıle Ööhe VO  5 durch-
schnittlich 20 0/9 der Gehaltsbezüge aufgebracht werden un!: ZWaTr als



ele

1st la daß jederzeitwiderruflicheZuschüsse i Hinblick
aufdiese Dauerlasten für dieLehrkräfte keine wirkliche Sicherstellung
chaffen Es ist weiıter klar daß bel dem Defizitcharakter jedes chul-
betriebs Ee1lNe solche Sicherstellung der Lehrkrä{ite nNUur bel Zusammen-
wirken er der aktoren ges  alien werden aın die wirtschaftlich VO  >

dem Betriebh der Ersatzschule Nutzen en Iso der Träger der Priıvat-
schule selbst un die öffentliche and (Staat Krels un ommune Die
der Bewältigung VO  e Dauerlasten entsprechende Rechtsfiorm 1ST das (ze-
setz Daraus erg1bt sich die Notwendigkeıit Privatschullehrer-Ver-
sorgungsgesetzes das sozlalen Interesse die Grundlagen ZULI ATters.-
Invalıditäts- un! Hinterbliebenenversorgung Lehrkräfte schafft
die solchen den öffentlichen Schulbedürinissen dienenden Privat-
schulen ätıg S1iNd.

Unser Überblick ber die WIC.  1gsten Tien priıvater Schulen ergab,
daß das Privatschulwesen durch elNle denkbar tiefgehende Verschieden-
artigkeit der Schulbetriebe gekennzeichnet 1sSt el en sich wenn

WI1T VO  } eiNISCN minder wichtigen Unterscheidungen absehen, wesent-
lichen ZWOOC1 Haupttypen heraus: gemeinnütz1lg arbeitende Schulen. Nn1t
der gleichen Berechtigung für ihre Zeugn1sse un: Prüfungen WI1EC ent-

sprechende öffentlichen Schulen auf der9 erwerbswirtschaftlich
beitende Schulen mit den öffentlichen Anstalten N1C| gleichwertigen
Leistungen auf der anderen e1ıte Mıt Recht ordert TLande . daß die

grundlegenden Unterschiede zwischen den verschiedenen Tien der —

genannten Privatschulen entsprechender rechtlicher Unterscheidung
führen 1NUusSsSel. Die bisherige Schulgesetzgebung bietet keine angemMes-
SCHE Grundlage Tr die Beaufsichtigung Privatschulen, die Oöffent-
liche Schulen ersetizen un! dem öffentlichen Schulbedürinis dienen. Der
auch das eCc der übrigen Privatschulen bedarf dringend Re-
fiorm unter rechtsstaatlichen Gesichtspunkten. Die Einführung VeL-

waltungsrechtlichen Kontrolle 1ST. für alle Trien VOonNn Privatschulen E1n

unbedingtes Eırfordernis Darüber hinaus bedartf ber In  1C aul
die öffentliche Schulen ersetzenden Privatschulen (Lande nenn S1E NI
egierte Schulen) grundlegender Reformen, die schon eım Begrifflichen
ansetzen INUSSeEeN.

Es ist unmöglich, alle diese ] jeder Hinsicht verschiedenen Schulen
durch den gleichen Begr1ff „Privatschule“ zutreffend erfassen. Die
anerkannten un berechtigten Schulen lehnen deshalb uch die Bezeich-
Nnung Privatschule ab In der Praxı1is benennen S1e sich entweder ach
dem chultyp (z Gymnasiumder Benediktiner oder mi1t frel-
gewählten Namen (Z Marienschule, Hermann-Lietz-ule, Deutsches
Colleg) Anknüpfend den bestimmenden Wesenszug dieser Schulen,

Preuß ulre 93
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die freiere Gestal SMOoS
gemeın als „FTrelie Schulen“ Diıieser Ausdruck wurde seit anrzenn
Von der Vereinigung der Privatschulen auch ı Namen geführt„Reichs-
verband Eeuts:  er freler (privater) Schulen‘

Beli der Ausgestaltung differenzierten Rechtsordnung für diever-
schiedenen Trien der freien Schulen annn auf Vorbilderzurückgegriffen
werden, die Süddeutschland und Österreich entwickelt worden S1ind.
Hier besitzen die als KErsatz für öffentliche Schulen dienenden Ireiıen
Schulen das Öffentlichkeitsrecht. Die Schulgesetzgebung Bayern un!
Baden unterscheidet ediglı staatliche un nicht-staatliche Schulen. 1€
berechtigten Ireien Schulen stehen 1er neben den städtischen Anstalten
den staatlichen Schulen gegenüber Das e1isple der süddeutschen Lan
der beweist daß die Verleihung des Öffentlichkeitsrechts Anstalten
WIie die bere  tigten Ireien Schulen der deutschen VerwaltungspraxI1is
durchaus nıcht rem: 1St, Au  } er Verwaltungslehre sSind die ent-
sprechenden Ansätze vorhanden. Fleiner DE behandelt das echt der
konzessionierten Privatschulen AF „Konzessionen AABE rrich-
tung öffentlicher Anstalten neben den KonzessionenVO  ‚ Privateise
bahnen als öffentliche Anstalten Neben dem reiın Rechtlichen darf die
wirtscha{itliche e1lte der ın nicht aus dem Auge verloren werden.
Ein staatliches chulmonopol ann ebenso leicht durch geeignete nNnan-
zıelle aßnahmen WI1e durch verwaltungsrechtliche Bestimmungen her-
beigeführt werden.

. Abschließend sSe1 auf den Lösungsvorschlag des Studienausschusses für
Verfassungsfiragen!* i der Arbeitsgemeinschaft für Katholiken i ord-
rhein-Westfalen hingewlesen, unNnlserer Ta folgendes ausgeführt
wird:

‚„„Der aat, die Kirche, die Gemeinden un:andere Träger, WI1Ie Eltern-
vereinıgunsen, religiöse rden, wissenschafitliche Institutionen  Tr die Ge-
währ für die ordnungsmäßige Führung der etiracC kommenden
Veranstaltungen bieten, können untier gleichen Voraussetzungen Schulen

Erziehungs- un Bildungsanstalten er Art mi1t1Ns'! der
Hochschulen errichten.

Ne chulen, die hinsichtlich ihrer Einrichtungen un Leistunge den
allgemeinen, jeden Schulbetrie stellenden Anforderungen NT
sprechen, genießen gleiche S1ie werden nach denIur alle diese
Anstalten geltenden gleichen Grundsätzen zugelassen un aus öffent-
en Mitteln ausreichend finanzlert, daß e1iINe gleicheLeistungshöhe
er dieser Anstalten gewährleistet ist.(615

Institutionen des euts!  en Verwaltungsrechts, übingen 1919
4 ‚Vorschläge ABr  H Verfassung‘“; Abschnitt „Schule und Erziehung,Bildung und

AMT- veröffentlicht „AUS dem katholischen eben“‘, Köln-ohenlind, Nr Z
Maärz 1943,

Der Auf{fsatz 1St die Wiedergabe Referates VOTL der Landesschulkonferenz
Düsseldorf (Gutachterausschuß fuüur Organisg.ßonsfragen des Schulwesens).


